
Entgeltordnung f. d. Gemeinschaftsbackhaus DA als Veranstaltungsort 05/20 
 

Stand August 2004 

 

Gemeinschaftsbackhaus in Darmsheim 

Neufestsetzung der Entgeltregelung für das Gemeinschaftsbackhaus in 
Darmsheim als Veranstaltungsort 
 
 bisher neu 
1. Hauptentgelt  
    für eine Benutzungsdauer bis zu 6 Stunden 

 
0 € 

 
25 € 

2. Zeitzuschlag ab der 7. Stunde 
    je angefangene Stunde 

 
0 € 

 
16 € 

3. Sonderleistungen, Auslagen 
Die Kosten für Sonderleistungen, die in diesem 
Entgeltkatalog nicht enthalten sind und für Auslagen 
(z.B. Reinigung,Müllbeseitigung, 
Ersatzbeschaffungen) werden zum Selbstkostenpreis 
berechnet. 

  

 
 


